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A 068/2008 (DBK)  

Auftrag Urs Wirth (SP, Grenchen): Schaffung von genügend Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen 

für Behinderte Jugendliche (14.05.2008) 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Platzangebot an Ausbildungs- und Beschäftigungsplätzen für 

behinderte Schulabgänger von Sonderschulen zu überprüfen und gegebenenfalls - im Sinne der 

Verbesserung der Voraussetzungen zur beruflichen Integration - die notwendigen Massnahmen 

einzuleiten. Speziell seien dabei die Schnittstellen Schule, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung für 

Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen.  

 

Begründung (14.05.2008): schriftlich. 

 

Situation Ausbildungsplätze. Die Anforderungen an eine IV-Anlehre (Anlehre im Sinne der IV/nur 

in IV-anerkannten Institutionen), welche die Ausbildungsinstitutionen (z.B. VEBO) an Schulab-

gänger und Schulabgängerinnen und Schulabgänger von Sonderschulen stellen, sind in den letzten 

Jahren deutlich gestiegen. Sonderschülerinnen und Sonderschülern gelingt es je länger je weniger 

eine Attestausbildung (gem. BBG) zu absolvieren. Somit steigt der Bedarf an Plätzen für eine 

IV-Anlehre, welche aber heute nur in ungenügender Zahl angeboten werden. Ebenfalls fehlen in 

diesem Kanton Nischenarbeitsplätze in Verwaltungen, Gewerbe und Industrie für Jugendliche zwi-

schen HPS- und Regelklassenniveau. Auch hier stellt die VEBO zu hohe Anforderungen für diese 

Leistungsgruppe. So bleibt oft nur noch die Platzierung zur Sicherung einer minimalen Tagesstruk-

tur ohne Ausbildung- und Produktionsanspruch, oder aber ein Ausweichen in ausserkantonale 

Ausbildungsstätten. 

Situation Beschäftigungsplätze. Die oben erwähnte Problematik wirkt sich auch auf den Bedarf an 

Beschäftigungsplätzen aus. In den nächsten Jahren werden vermehrt jugendliche Sonderschülerinnen 

und -schüler mit Bedarf nach Beschäftigungsplätzen die Schulen verlassen. Bereits heute existie-

ren für solche Plätze Wartelisten, was bedeutet, dass es für diese Jugendlichen keine Anschluss-

lösungen gibt. Dies wiederum führt zwangsläufig zu einem weiteren Rückstau und Verbleib in der 

HPS während einem 10., 11. oder/und 12. Schuljahr. Dies hat zur Folge, dass damit vermehrt 

auch Sonderschulplätze geschaffen werden müssen. Diese verlängerte Sonderschulung als Warte-

raumlösung kann den spezifischen Förderbedarf der Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren 

nicht mehr in geeigneter Weise abdecken. Werden in diesem Bereich keine neuen Arbeitsplätze 

(Beschäftigungsplätze) geschaffen, wird es künftig nicht mehr möglich sein, diese Jugendlichen 

sinnvoll und rechtzeitig platzieren zu können. So konnte die HPS Olten als Beispiel in den ver-

gangenen Jahren ihre Schulentlassenen mit Beschäftigungsbedarf nur dank (teuren) ausserkanto-

nalen Platzierungen unterbringen.  

 

Unterschriften: 1. Urs Wirth, 2. Andreas Ruf, 3. Walter Schürch, Clivia Wullimann. (4)  

 


